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E s  h a n d e l t  s i c h  u m  d i e  I n t e r n e t v e r s i o n  d e s  G u t a c h t e n s ,  d i e  f ü r  
B i e t i n t e r e s s e n t e n  e r s t e l l t  w u r d e .  D i e s e  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  v o n  
d e m  O r i g i n a l g u t a c h t e n ,  w e l c h e s  n u r  d e n  V e r f a h r e n s b e t e i l i g t e n  
b e k a n n t  g e m a c h t  w i r d ,  d a d u r c h ,  d a s s  e s  z . T .  k e i n e  A n l a g e n  
( B a u z e i c h n u n g e n ,  p p . )  u n d  I n n e n a u f n a h m e n  e n t h ä l t .   

  09.10.2023 
G U T A C H T E N  

über den Verkehrswert (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch) 
 

Zwangsversteigerungsverfahren Geschäftsnummer: 185 K 007/23 
 

 
 

Objekt:   340 / 10.000 Miteigentumsanteil an dem mit 2 Wohn-  
  und Geschäftshäusern und Garagen bebauten Grundstück  
  in 45145 Essen, Paul-Goerens-Str. 24, 26,   
  Gemarkung Frohnhausen, Flur 35, Flurstück 352  
  verbunden mit dem Sondereigentum an Nr. 3 des Auf- 
  teilungsplanes, Ladenlokal, gelegen im Haus 24, EG rechts  
  sowie 1 Kellerraum und WC gemäß Aufteilungsplan,  
  Teileigentumsgrundbuch von Frohnhausen Blatt 4726 
 
Verkehrswert:  28.000,00 Euro 
Wertermittlungsstichtag (= Qualitätsstichtag): 26.09.2023 

Von der Industrie- und Handelskammer für 
Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu 
Essen öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige für bebaute und unbebaute 
Grundstücke. Zertifizierte S a ch ve r s tä n d i g e  
f ü r  Im m o b i l i e n b e w e r tu n g  D I A Z e r t ( L F ) -
D IN  E N  I S O / IE C  1 7 0 2 4   
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A. Aufgabenstellung 

Sie ergibt sich aus dem Beschluss des Amtsgerichts Essen vom 27.07.2023, Ge-
schäftsnr. Geschäftsnummer: 185 K 007/ 23: 
 
„In dem Verfahren zur Zwangsversteigerung des Teileigentums 

Grundbuchbezeichnung: 
Teileigentumsgrundbuch von Frohnhausen Blatt 4726 

BV lfd. Nr. 1: 340 / 10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung 
Frohnhausen, Flur 35, Flurstück 352, Gebäude- und Freifläche, Paul-Goerens-
Str. 24/26, Größe: 11,98 a, verbunden mit dem Sondereigentum an Nr. 3 des Auf-
teilungsplanes  

Eigentümer: xxx, 

soll über den Wert (Verkehrswert) ein Gutachten von der vereidigten Sachverständigen 
Dipl.-Ing. Eva Höffmann-Dodel, Eintrachtstraße 94, 45478 Mülheim / Ruhr, eingeholt 
werden (§ 74a Abs. 5 ZVG).“ 

B. Grundlagen  
 

1. Feststellungen aufgrund von Anfragen bei den zuständigen Behörden: 
1.1 Schreiben vom Tiefbauamt der Stadt Essen zwecks Erschließungsbeiträge vom 

12.09.2019 aus GA 183 K 025/19. 
1.2 Internetauskunft des Bodenrichtwertes in der betreffenden Lage. 
1.3 Schreiben des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung zwecks Baulasten aus 

GA 183 K 025/19. 
1.4 Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Flurkarte, des Vermessungs- und Katas-

teramtes der Stadt Essen vom 10.09.2019 aus GA 183 K 025/19. 
1.5 Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 23.09.2019 aus GA 183 K 

025/19. 
1.6 Grundbuchauszug des Amtsgerichtes Essen, Grundbuch von Frohnhausen, Blatt 

4726 vom 07.06.2023. 
1.7 Auskunft Geoserver der Stadt Essen bezüglich des Planungsrechts. 
1.8 Teilungserklärung, Urkundenrolle Nr. 450-1994 vom 26.09.1994 mit zugehöri-

gen Aufteilungsplänen, 1. Änderung der Teilungserklärung, Urkundenrolle 523-
1994 vom 28.10.1994, sowie 2. Änderung der Teilungserklärung, Urkundenrolle 
25-1995 vom 10.01.1995. 

1.9 Grundstücksmarktbericht der Stadt Essen für 2023.  
1.10 Mietspiegel der Stadt Essen für nicht preisgebundene Wohnungen. 
1.11 Auszug aus der Lärmkarte der Stadt Essen. 
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2. Eigentümer: xxx. 
 

3. Verwalter im Sinne von §§ 29ff.WEG: xxx 
Feststellungen auf Grund von Anfragen bei der Hausverwaltung: 
Angaben zum Gebäude und zur Erhaltungsrücklage.  
 

4. Durchgeführter Ortstermin: 
4.1 Feststellungen im Orts- und Erörterungstermin am 26.09.2023: 

Teilnehmer: 
Frau Dipl.-Ing. E. Höffmann-Dodel, Sachverständige 
Am Ortstermin konnten die gemeinschaftlichen Anlagen, bzw. die Außenanla-
gen und Fassaden der Gebäude sowie Keller, Treppenhaus und Spitzboden im 
Haus 24 besichtigt werden. Das zu bewertende Ladenlokal, Sondereigentum 
Nr. 3, konnte am Termin nicht von innen besichtigt werden. Das Objekt 
wird gemäß den greifbaren Unterlagen und nach dem äußeren Anschein 
bewertet.  

5. Als Wertermittlungsstichtag (= Qualitätsstichtag) wird der Tag der Ortsbesichti-
gung, 26.09.2023 festgelegt.  

6. Ausfertigungen: 
 Dieses Gutachten besteht aus insgesamt 56 Seiten. Hierin sind 4 Anlagen mit 3 

Seiten enthalten. Das Gutachten wurde in 6 Ausfertigungen erstellt, davon eine 
für meine Unterlagen. Zusätzlich eine anonymisierte Version und eine Auslage-
version. 

 
 
1. Grundstücksbeschreibung 

1.1 Tatsächliche Eigenschaften 

Ort und Einwohnerzahl: Essen (ca. 590 000 Einwohner). 
Essen ist eine Großstadt im Zentrum des Ruhrgebiets in 
Nordrhein-Westfalen. Die kreisfreie Stadt im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf ist eines der Oberzentren des 
Landes und zählt zu den größten deutschen Städten. Sie  
ist ein bedeutender Industriestandort und Sitz wichtiger 
Großunternehmen. Nach dem massiven Rückgang der  
Schwerindustrie in den vergangenen vier Jahrzehnten  
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hat die Stadt im Zuge des Strukturwandels einen star-
ken Dienstleistungssektor entwickelt. Essen ist seit 
1958 römisch-katholischer Bischofssitz und seit 1972 
Universitätsstadt. 
 

 
      Quelle: wikipedia.de 

 
Das Stadtgebiet Essen besteht aus 9 Bezirken, wel-
che wiederum in insgesamt 50 Stadtteile unterteilt 
sind. Aufgrund der naturräumlichen Gliederung ist 
das Essener Stadtbild deutlich zweigeteilt zwischen 
den dicht besiedelten nördlichen Stadtteilen sowie 
den Bereichen um die Innenstadt herum einerseits  
und dem durch ausgedehnte Grünflächen und eher  
kleinräumige Bebauung geprägten südlichen Teil 
andererseits. Diese Gegebenheit äußert sich in einem 
deutlichen Preisgefälle von Süd nach Nord. 
 

Lage, Entfernungen: Essen-Frohnhausen. 

 Frohnhausen ist ein Stadtteil im Westen der Stadt Es-
sen, daran grenzen im Norden Altendorf, im Osten 
das Westviertel und Holsterhausen, im Süden die 
Margarethenhöhe und Fulerum und im Westen Mül- 
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heim an der Ruhr und Schönebeck. Durch die Firma 
Krupp wurde aus dem ländlichen Frohnhausen ein 
dichtbesiedeltes Wohnquartier samt nötiger Infra-
struktur. Noch heute wohnen mehr als 5 Prozent aller 
Essener Bürger in dem einwohnerstärksten Stadtteil 
der Stadt. Es besteht aus vielen ehemaligen Werks-
siedlungen, wie beispielsweise dem Luisenhof, der 
Siedlung Bärendelle, der Siedlung Breilsort oder der 
späten Siedlung Pottgießerhof. Innerhalb der Wohn-
gebiete gibt es noch heute mehrere angelegte Parks, 
wie den Riehlpark, den Westpark, den Gervinus- oder 
den Alfredspark. Am Marktplatz, in der Berliner Stra-
ße und um den Gervinusplatz, gibt es umfangreichen 
Einzelhandel, diverse Banken und eine große Postfili-
ale. 

 Zu Frohnhausen gehören der S-Bahn-Haltepunkt Es-
sen-Frohnhausen und der Bahnhof Essen-West. Dort 
halten die S-Bahnlinien S1, S3 und S9. Die Straßen-
bahnen der Linien 106 und 109, sowie die Buslinien 
138 (nach Mülheim), 145, 147, 160, 161 und 196 so-
wie die Nachtexpress-Züge NE10 und NE14 sind mit 
Frohnhausen verbunden. 

Entfernungen vom zu bewertenden Objekt: 
Ca. 5,3 km bis zum Hauptbahnhof. 
Ca. 4,5 km bis zum Essener-Stadtzentrum. 
Ca. 900 m bis zur A40, Anschlussstelle Essen-
Frohnhausen. 

 
Wohn- bzw. Geschäftslage: Lageklasse 3 gemäß Anlage des Mietspiegels der Stadt 

Essen (= Faktor 1,00).  
 Geschäfte des täglichen Bedarfsbefinden sich auf der 

Frohnhauser Straße. 
 Die Eigenart der näheren Umgebung ist vergleichs-

weise als Wohngebiet geprägt.  
 
Art der Bebauung und             Das zu bewertende Grundstück ist mit zwei aneinan- 
Nutzungen in der Straße          der gebauten Wohn- und Geschäftshäusern sowie Ga- 
und im Ortsteil: ragen bebaut. Die Paul-Goerens-Straße ist in dem  

Bereich des zu bewertenden Objekts mit viergeschos-
sigen Mehrfamilienhäusern sowie Wohn- und Ge- 
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schäftshäusern mit ausgebauten Dachgeschossen in 
geschlossener Bauweise bebaut. Auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite befindet sich die Lärmschutz-
wand zur A40. 

 
Immissionen: Bei der Paul-Goerens-Straße handelt es sich um eine 

Anliegerstraße, die parallel zur Autobahn A40 ver-
läuft, sodass mit erhöhten Lärm- und Geruchsimmissi-
onen zu rechnen ist. 

 Gemäß der Umgebungslärmkarte NRW 2017 liegt das 
zu bewertende Grundstück in einem Bereich mit einer 
hohen Belastung. Der Lärmaktionsplan der Stadt Es-
sen gemäß § 47d Bundes-Immissions-schutzgesetz 
vom 20.10.2010 hat keine Grenz- oder Richtwerte 
festgelegt. Die Stadt Essen hat für die Lärmaktions-
planung gemäß der Empfehlung des Landes Nord-
rhein-Westfalen LDEN 75 dB(A) veranschlagt. Im Be-
reich des zu bewertenden Grundstücks beträgt der 
mittlere Lärmpegel circa 65 - 70 dB(A) für den Stra-
ßenlärm. Hiervon ist jedoch nur die Straßenfassade be-
troffen. Auszug aus der Lärmkarte der Stadt Essen im 
Bereich des zu bewertenden Objekts, Straßenlärm 24 
Stunden: 
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Nachfolgend wird ein Plan zur Lage des Grundstücks im Stadtteil Essen – Frohnhausen 
eingefügt.  
 

 
Freigegeben vom Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster der Stadt Essen, Lizenz Nr. 73/2007. 
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1.2 Gestalt und Form 

Zur Übersicht wird nachfolgend die Flurkarte mit dem zu bewertenden Grundstück, 
Flurstück 352 eingefügt: 
 

 
Lizenz vom Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster der Stadt Essen
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Flurstück 352: 

Straßenfront:  Ca. 25,50 m zur Paul-Goerens-Straße. 

Mittlere Breite:  Ca. 26,60 m.  

Mittlere Tiefe:  Ca. 45,0 m. 

Grundstücksgröße:         1.198 m², gesamtes Grundstück. 

Topografie: Eben. 

Grundstückszuschnitt: Annähernd rechteckig.  

 
1.3 Erschließungszustand 

Straßenart: Paul-Goerens-Straße: Öffentliche Straße, Einbahn-
straße. 

 
Straßenausbau: Paul-Goerens-Straße: Ausgebaute, asphaltierte Fahr-

bahn, Gehweg auf der Seite mit dem zu bewertenden 
Objekt. Parkmöglichkeiten in Parkstreifen und auf der 
Straße.  

 
Erschließungsbeitrags- und  Die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und die 
abgabenrechtlicher Zustand: Kanalanschlussbeiträge nach dem Kommunalabga-

bengesetz NW – vorhandene Bebauung – für die An-
liegerfronten zur Paul-Goerens-Str. 24, 26 sind getilgt. 
Straßenbauliche Maßnahmen, die eine Beitragspflicht 
nach § 8 KAG des Kommunalabgabengesetzes NW 
auslösen, liegen derzeit dem Sachgebiet nicht als Mel-
dung vor.  
Das schließt keine weiteren in der Zukunft entstehen-
den möglichen Kosten aus. 
 

Anschlüsse an Versor-            Kanalanschluss, Frischwasser, elektr. Strom, Telefon, 
gungsleitungen und               Gas. 
Abwasserbeseitigung:              
 
Grenzverhältnisse,               Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um 
nachbarliche Gemein-             zwei aneinander gebaute Wohn- und Geschäftshäuser  
samkeiten:                       innerhalb einer geschlossenen Reihe. Die Bebauung 

wurde vom öffentlichen Verkehrsraum zurückversetzt 
errichtet, die Fläche davor wurde nicht eingefriedet  
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 und vereinzelt mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt. 

Die jeweils zu beiden Seiten angrenzenden Gebäude 
wurden auf gleicher Höhe errichtet. Im rückwärtigen 
Garagenhof wurde die linke der beiden Garagenzeilen 
an der linken (südwestlichen) und rückwärtigen 
(nordwestlichen) Grundstücksgrenze errichtet. Die 
zweite Garagenzeile schließt nur mit der Giebelseite 
an das hintere (nordwestliche) Grundstück an. Links 
(südwestlich) und rechts (nordöstlich) erfolgt die Ein-
friedung durch einen Maschen-, bzw. Stahlzaun. Zur 
rückwärtigen (nordwestlichen) Grundstücksgrenze 
wurde eine ca. 2 m hohe verputzte Mauer errichtet. 

 
Anmerkung:                       Es wurden keine Bodenuntersuchungen angestellt. Bei 

dieser Wertermittlung werden ungestörte und konta-
minierungsfreie Bodenverhältnisse ohne Grundwas-
sereinflüsse unterstellt. 

 
 
1.4 Rechtliche Gegebenheiten 

Grundbuchlich gesicherte         Auszug aus dem Bestandsverzeichnis des Grund- 
Belastungen:                     buches von Frohnhausen Blatt 4726: 

 

 
 In Abteilung II des Grundbuches von Frohnhausen 

Blatt 4726 besteht, abgesehen von dem Zwangsver-
steigerungsvermerk, keine Eintragung. 
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Anmerkung:          Schuldverhältnisse, die ggf. im Grundbuch Ab- 
Abteilung III: teilung III verzeichnet sein können, werden in diesem 

Gutachten nicht berücksichtigt. 
 
Nicht eingetragene          Für das Flurstück 352 mit insgesamt 16 Wohnungs-  
Lasten und Rechte:         eigentumen und 19 Teileigentumen (3 Ladenlokale 

und 16 Garagen) wurden laut Teilungserklärung keine 
besonderen Bestimmungen bzw. Sondernutzungsrech-
te festgelegt. 

 Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begüns-
tigende) Rechte, sowie Bodenverunreinigungen (z.B. 
Altlasten) sind nicht bekannt. Von der Sachverständi-
gen wurden diesbezüglich keine weiteren Nachfor-
schungen und Untersuchungen angestellt. 
 

Eintragungen im Bau-  Im Baulastenverzeichnis von Essen besteht zu Las- 
lastenverzeichnis: ten des zu bewertenden Grundstücks keine Eintragung. 
 
Bergbau: Laut Auskunft der Bezirksregierung Arnsberg liegt 

das zu bewertende Grundstück über dem auf Stein-
kohle verliehenen Bergwerksfeld „Humboldt“ und 
über dem auf Eisenerz verliehenen Bergwerksfeld 
„Neu Essen“. 

Eigentümerin der Bergbauberechtigung „Humboldt“ 
ist die E.ON SE Mining Management, Brüsseler Platz 
1, 45131 Essen. 

Eigentümerin der Bergbauberechtigung „Neu Essen“ 
ist die MAN SE in München, vertreten durch die 
MAN GHH Immobiliengesellschaft GmbH, Sterkrader 
Venn 2 in 46145 Oberhausen. 

Auszug aus dem Schreiben der Bezirksregierung: 

„Bei Bergschadensersatzansprüchen und Bergschadensverzicht handelt es sich 
grundsätzlich um Angelegenheiten, die auf privatrechtlicher Ebene zwischen Grund-
eigentümer und zuständigem Bergwerksunternehmer oder -eigentümer zu regeln sind. 
Diese Angelegenheiten fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Bergbehörde. Ihre 
Anfrage bitte ich in dieser Sache daher gegebenenfalls an die o. g. Bergwerkseigentü-
merin zu richten. 

Das gilt auch bei der Festlegung von Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen zur 
Vermeidung von Bergschäden. Bei anstehenden Baumaßnahmen sollte die jeweilige  
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Bergwerkseigentümerin gefragt werden, ob noch mit Schäden aus Ihrer Bergbautätig-
keit zu rechnen ist und welche „Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen“ die Berg-
werkseigentümerin im Hinblick auf ihre eigenen Bergbautätigkeiten für erforderlich 
hält. 
Unabhängig von den privatrechtlichen Belangen Ihrer Anfrage, teile ich Ihnen mit, dass 
in den hier vorliegenden Unterlagen im Bereich des Grundstücks kein heute noch ein-
wirkungsrelevanter tages- oder oberflächennaher Bergbau dokumentiert ist.“ 

Anmerkung: 
Bei auftretenden Schäden aufgrund bergbaulicher Einwirkungen können ggf. Schadens-
ersatzansprüche gegenüber dem Bergwerksbetreiber geltend gemacht werden, sofern 
keine Bergschädenverzichtserklärung abgegeben wurde.  
In diesem Gutachten wird fiktiv unterstellt, dass die vorliegenden bergbaulichen Gege-
benheiten keine Gefährdung auf das Gebäude darstellen und dass keine Wertminderung 
auf den Verkehrswert vorzunehmen ist. Abschließend kann dieser Punkt jedoch nur 
durch einen Sachverständigen für Bergschäden geklärt werden.  
Von der Sachverständigen wurden diesbezüglich keine weiteren Nachforschungen und 
Untersuchungen angestellt. 
 
Entwicklungsstufe Baureifes Land. 
(Grundstücksqualität):  

Festsetzungen im Das zu bewertende Grundstück liegt im Geltungsbe- 
Bebauungsplan: reich des seit dem 27.08.1961 in Kraft getretenen 

Durchführungsplan 176: „Ruhrschnellweg, Teilstück: 
Stadtgrenze Mülheimer – Papestr., II. Ergänzung u. 
Änderung zu Nr. 127 (u Nr. 136)“. 

 Der Durchführungsplan trifft für dieses Grundstück 
lediglich Festsetzungen im Hinblick auf die Nutzungs-
art und Baulinien. 

 Aufgrund der geringen Festsetzungen handelt es sich 
nicht um einen qualifizierten Bebauungsplan. Die Zu-
lässigkeit von Bauvorhaben richtet sich deshalb nach § 
34 BauGB. 

Gem. § 34 BauGB ist innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile ein Vorhaben zulässig, wenn es sich 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauwei-
se und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und  
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die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen ge-
wahrt bleiben, das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt 
werden. 

 Auszug aus dem Bebauungsplan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: 
Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten 
Vorhabens mit den vorliegenden Bauzeichnungen wurde soweit es möglich war geprüft 
(siehe auch nachfolgende Auflistung der Baugenehmigungen etc.).  
Bei dieser Wertermittlung wird die formelle und materielle Legalität der baulichen An-
lagen vorausgesetzt. 
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2. Gebäudebeschreibung 

Art der Gebäude: 2 viergeschossige Wohn- und Geschäftshäuser mit  
ausgebauten Dachgeschossen. Massivbauweise mit Sat-
teldach. Voll unterkellert. Zweispänner. 

Insgesamt 16 Wohneigentume und 19 Teileigentume 
(3 Ladenlokale und 16 Garagen).  

Das zu bewertende Teileigentum Nr. 3 befindet sich im 
Erdgeschoss rechts des Hauses Nr. 24. Ein Ladenlokal 
zuzüglich 1 Lagerraum und WC im Keller, welche über 
eine interne Treppe erreicht werden. 

 
Baujahr: 1963. 
 

Bauschein Nr. 65-2-80249/56 vom 29.06.1957 zur Er-
richtung eines Garagenhofes. 

Rohbauabnahme am 07.08.1957. 

Gebrauchsabnahme am 02.12.1957. 

 

Bauschein Nr. 63-2-80582/61vom 08.03.1962 zum 
Bau von 2 viergeschossigen Mehrfamilienhäusern 
mit einer Durchfahrt, 3 Ladenlokale und 6 Garagen. 

Rohbauabnahme am 10.04.1963. 

Gebrauchsabnahme am 03.12.1963. 
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2.1 Fotoreportage 
 

 

Bild 01 
Übersichtsbild 
Blick auf die zu bewertende Be-
bauung Paul-Goerens-Str. 24, 26 
in Essen-Frohnhausen. Es han-
delt sich um 2 aneinander gebau-
te Wohn- und Geschäftshäuser, 
erbaut 1963 innerhalb einer ge-
schlossenen Bebauung. Die Fas-
saden sind verputzt und gestri-
chen, zwischen den Fenstern mit 
Riemchen verkleidet. Die Außen-
fassaden sind stark verfleckt und 
neu zu streichen. Das zu bewer-
tende Sondereigentum (Laden) 
Nr. 3 liegt im EG rechts. 
 

 

Bild 02 
Übersichtsbild 
Blick auf die Gebäudedurchfahrt, 
über welche man auf den rück-
wärtigen Grundstücksbereich 
gelangt. Nach vorne ist die 
Durchfahrt über ein Stahltor und 
eine Stahltür verschließbar. Lin-
kerhand befindet sich eine Tür 
innerhalb des Durchgangs zum 
Treppenhaus von Haus 26.     

 

Bild 03 
Übersichtsbild 
Blick vom Hof auf die Rückfas-
saden, welche mit Putz und An-
strich versehen wurden. Zwei 
Hauseingänge führen in die 
Treppenhäuser, links Haus 24, 
rechts Haus 26. Das eine hat ein 
Glasbausteinband zur Belich-
tung. Unterhalb der Fenster des 
anderen Treppenhauses sind 
Kunststoffpaneele angebracht. 
Mittig sieht man die Hausdurch-
fahrt. An der linken Seite sind 
die Hausgaragen zu erkennen.     
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Bild 04 
Übersichtsbild 
Blick von oben auf den rückwär-
tigen Grundstücksbereich mit 
zwei Garagengebäuden. Der 
Hofbereich wurde asphaltiert und 
zeigt Rissbildungen. Jedes Gara-
gengebäude umfasst 6 Garagen 
als Sondereigentume. Zu beiden 
Seiten wurde das Grundstück mit 
Maschendrahtzäunen eingefrie-
det, hinten mit einer Mauer, wel-
che erhebliche Abplatzungen 
zeigt. 

 

Bild 05 
Übersichtsbild 
Blick auf die Rückseite des rech-
ten Garagengebäudes. Die Ge-
bäude wurden verputzt und ge-
strichen und mit leicht geneigten 
Pultdächern ausgestattet. Hier 
wurde Unrat abgestellt, der zu 
entsorgen ist. 

 

Bild 06 
Sondereigentum Nr. 3 
Blick auf das zu bewertende 
Ladenlokal, Sondereigentum Nr. 
3, welches sich an der rechten 
Seite des Gebäudes Paul-
Goerens-Str. 24 befindet. Die 
Eingangstür und die Fensterele-
mente sind einfach verglaste 
Scheiben in Stahlrahmen. Die 
Tür ist eingerückt. Am linken 
Bildrand ist der innenliegende 
Eingang zu den Wohnungen 
erkennbar.  
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Bild 07 
Sondereigentum Nr. 3 
Blick in das Ladenlokal durch 
die Scheibe. Ausstattung mit 
Keramikplattenbelag, Wände mit 
Putz, Tapete und farbigem An-
strich. Zum Teil wurden die 
Steckdosen herausgerissen. An 
der hinteren Wand führt eine 
Treppe ins Kellergeschoss. Dort 
befinden sich ein Lagerraum und 
ein WC mit Vorraum. Die Ab-
sturzsicherung der Treppe ist ein 
Stahlgeländer. Das Ladenlokal 
steht leer. 

 

Bild 08 
Sondereigentum Nr. 3 
Blick auf den seitlichen Fenster-
bereich des Ladenlokals zum 
zurückversetzten Hauseingang. 
Das zu bewertende Ladenlokal 
SE Nr. 3 konnte am Termin nicht 
begangen werden. Folglich kön-
nen keine genauen Aussagen 
über Ausstattung und Zustand, 
insbesondere des zugehörigen 
Kellerbereichs, gemacht werden. 

 

Bild 09 
Haus 24 
Blick auf den Hauseingangsbe-
reich mit Riemchenverkleidung 
an den Wänden und Kunststein-
plattenbelag auf dem Boden. Die 
Haustür ist eine alte Stahltür mit 
Einfachverglasung.    
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Bild 10 
Haus 24, Treppenhaus 
Blick in den baujahrestypischen 
Treppenhausbereich im EG. 
Zweiläufige Stahlbetontreppe mit 
Kunststeinbelägen (Terrazzo) 
und Stahlgeländer mit Mipolam-
handlauf. Wände mit Putz und 
Anstrich. Im Hintergrund ist der 
rückwärtige Hauseingang zu 
erkennen. 

 

Bild 11 
Haus 24, Treppenhaus 
Blick in den Keller, der sich in 
einem ungepflegten Zustand 
zeigt. Die hier abgestellten Ge-
genstände und der Unrat sind zu 
entsorgen.  

 

Bild 12 
Haus 24, Treppenhaus 
Blick auf eines der Zwischenpo-
deste im Treppenhaus. Laut Prä-
gung im Rahmen, wurden die 
Kunststoff-Fenster mit Isolier-
verglasung im Jahr 2009 einge-
baut. Rechts neben dem Fenster 
zeigen sich Farbabplatzungen an 
der Wand. Das Treppenhaus 
befindet sich in einem ungepfleg-
ten Zustand. 
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Bild 13 
Haus 24, Dachgeschoss 
Blick in den gemeinschaftlichen 
Waschraum mit Waschmaschi-
nenanschlüssen. Boden mit Ke-
ramikplatten und Bodenablauf, 
Wände mit Anstrich. In der Gau-
be ein altes Kunststoff-Fenster 
mit Isolierverglasung. Des Wei-
teren ist hier ein Heizkörper vor-
handen.  

 

Bild 14 
Haus 24, Spitzboden 
Blick in den nicht ausgebauten 
Spitzboden, der über eine 
Holztreppe erreicht und als Tro-
ckenraum genutzt wird. Boden 
mit Holzbretterbelag. Dachein-
deckung mit Zementdachpfan-
nen, ohne Unterspannbahn und 
ohne Wärmedämmung. Die Be-
lichtung erfolgt über Dachluken-
fenster. 

 
 
 
2.2 Ausführung und Ausstattung 

Vorbemerkung:  

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbe-
sichtigung sowie die vorliegenden Bauakten und Beschreibungen.  
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Her-
leitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtli-
chen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen 
Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich 
sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden 
Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der 
üblichen Ausführung im Baujahr.  
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Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstat-
tungen / Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft, im Gutach-
ten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt.  
Baumängel und –schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. 
offensichtlich erkennbar waren. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schäd-
linge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.  
Es wurden keine Höhenmessungen bzgl. eventuell entstandener Schieflagen durch Set-
zungen durchgeführt. Es kann deshalb keine Aussage über ggf. vorhandene Höhenun-
terschiede gemacht werden. 

Räumliche Aufteilung: Die räumliche Aufteilung wurde dem Aufteilungsplan, 
entnommen. Am Ortstermin wurden die gemeinschaft-
lichen Anlagen von Haus 24, bzw. das Treppenhaus, 
der Keller und der Spitzboden sowie die Außenanla-
gen besichtigt. 

 Das zu bewertende Sondereigentum Nr. 3, das La-
denlokal, konnte am Termin nicht besichtigt wer-
den. Es konnte lediglich der Raum im Erdgeschoss 
durch die Fensterfront eingesehen werden. Über 
Ausstattung und Zustand, insbesondere der Räum-
lichkeiten im Kellergeschoss, können somit keine 
verbindlichen Aussagen gemacht werden. 

 Anmerkung: Positionsbeschreibungen orientieren sich 
am Blick von der Straße aus. 

Paul-Goerens-Str. 24 

Kellergeschoss:  Treppenhaus, Flure, Mieterkeller, Kellerraum.  

 SE Nr. 2: Lagerraum mit offenem Treppenaufgang 
zum EG sowie WC mit Vorraum.   

 SE Nr. 3: Lagerraum mit Treppenaufgang zum EG 
sowie WC mit Vorraum.   

Erdgeschoss:  Hauseingang Treppenhaus und Hinterausgang.  
 SE Nr. 20 – Nr. 23: Vier rückwärtige Garagen, be-

fahrbar über den Hof. 

 SE Nr. 2: Ladenlokal mit offenem Treppenabgang 
zum KG.   

 SE Nr. 3: Ladenlokal mit offenem Treppenabgang 
zum KG.  
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1. Obergeschoss:  Treppenhaus. 

Links: WE Nr. 6, eine 2-Zimmer-Wohnung. 

Rechts: WE Nr. 7, eine 2-Zimmer-Wohnung. 

2. Obergeschoss:  Treppenhaus. 

Links: WE Nr. 10, eine 2-Zimmer-Wohnung. 

Rechts: WE Nr. 11, eine 2-Zimmer-Wohnung. 

3. Obergeschoss:  Treppenhaus. 

Links: WE Nr. 14, eine 2-Zimmer-Wohnung. 

Rechts: WE Nr. 15, eine 2-Zimmer-Wohnung. 

Dachgeschoss:  Treppenhaus, zusätzlicher Flur mit Treppenaufgang 
zum Spitzboden und Zugang zur Waschküche. 

Links: WE Nr. 18, eine 2-Zimmer-Wohnung. 

Rechts: WE Nr. 19, eine 2-Zimmer-Wohnung. 

Spitzboden: Nicht ausgebauter Bereich als Trockenboden mit Ab-
stellräumen. 

Paul-Goerens-Str. 26 

Kellergeschoss:  Treppenhaus, Flure, Mieterkeller, Heizungskeller, 
Öltankkeller.  

 SE Nr. 1: Lagerraum mit Treppenaufgang zum EG 
sowie WC mit Vorraum.   

Erdgeschoss:  Hauseingang, Treppenhaus und Gebäudedurchfahrt 
mit Zugang zum Treppenhaus und Müllraum. 

 SE Nr. 2: Ladenlokal mit offenem Treppenabgang 
zum KG sowie Personalraum.   

1. Obergeschoss:  Treppenhaus. 

Links: WE Nr. 4, eine 2-Zimmer-Wohnung. 

Rechts: WE Nr. 5, eine 3-Zimmer-Wohnung. 

2. Obergeschoss:  Treppenhaus. 

Links: WE Nr. 8, eine 2-Zimmer-Wohnung. 

Rechts: WE Nr. 9, eine 3-Zimmer-Wohnung. 
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3. Obergeschoss:  Treppenhaus. 

Links: WE Nr. 12, eine 2-Zimmer-Wohnung. 

Rechts: WE Nr. 13, eine 3-Zimmer-Wohnung. 

Dachgeschoss:  Treppenhaus, zusätzlicher Flur mit Treppenaufgang 
zum Spitzboden und Zugang zur Waschküche. 

Links: WE Nr. 16, eine 2-Zimmer-Wohnung. 

Rechts: WE Nr. 17, eine 2-Zimmer-Wohnung. 

Spitzboden: Nicht ausgebauter Bereich als Trockenboden mit Ab-
stellräumen. 

Anmerkung: Die nachfolgende Beschreibung der Ausstattung bezieht sich überwiegend 
auf das besichtigte Haus 24. Da die Gebäude zusammen und baugleich erstellt wurden, 
wird davon ausgegangen, dass die Ausstattung von Haus 26 überwiegend der von Haus 
24 entspricht. 

Rohbau: 

Umfassungswände:                 Mauerwerk. Straßenfassaden mit Riemchenverkleidung 
im Erdgeschoss und zwischen den Fenstern in den 
Obergeschossen. Sonst Strukturputz mit Anstrich. 
Hausdurchfahrt mit Strukturputz und Anstrich. Rück-
fassaden mit Strukturputz und Anstrich. Treppenhaus 
von Haus 26 unterhalb der Fenster mit Kunststoffpa-
neelen. Treppenhaus Haus 24 mit Glasbausteinfenstern. 

Innenwände:                      Mauerwerk.  

Geschossdecken:                   Stahlbetondecken.  
 
Dach:  

Dachkonstruktion:             Holzkonstruktion. 

Dachform:  Satteldach mit Dachgauben. Dachgauben seitlich mit 
Schieferplattenverkleidung.    

Dachdeckung: Zementdachpfannen.  

Dachentwässerung: Rinnen und Fallrohre aus Zink. 
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Ausbau (überwiegend Haus 24): 
 
Treppen: Treppenhaus: Zweiläufige Stahlbetontreppe mit Kunst-

steinbelag, Absturzsicherung aus Stahlstäben mit Mipo-
lam-Handlauf.   

 Einläufige Holztreppe in den Spitzboden. 

Fußböden: KG: Estrich, soweit ersichtlich.  
 Eingang und Treppenhaus: Kunststeinplattenbelag. 

DG: Waschraum im Dachgeschoss mit Keramikplat-
tenbelag.  

 Spitzboden: Holzbretterbelag. 

Wände: KG: Mauerwerk mit Anstrich, teilweise verputzt. 
 Treppenhaus: Putz und Anstrich. 

Decken: KG: Stahlbetondecke mit Anstrich.  
Treppenhaus: Putz und Anstrich.  

Fenster:                         KG: Kellerfenster in Lichtschächten. Rückfassade: 
Treppenhaus Haus 26: Glasbausteinfenster mit Lüf-
tungssteinen im EG und vertikales Glasbaustein-
Fensterband mit Lüftungssteinen.  

 Treppenhaus Haus 24: Glasbausteinfenster mit Lüf-
tungssteinen im EG und vertikales Fensterband mit 
Kunststoff-Fenstern und Kunststoffpaneelen. 

 Dachflächenfenster. 
 Spitzboden mit Dachlukenfenstern. 

Türen/Tore:                           Stahltor zur Gebäudedurchfahrt.  

 Hauseingang Haus 24: Vorne Stahltür mit Einfach-
verglasung, Klingelanlage mit 8 Klingeln. Rückwärti-
ger Hauseingang mit seitlichem Glasbausteinfenster. 

 Hauseingang 26: Eingangstür zum Treppenhaus in der 
Hausdurchfahrt. Rückwärtiger Hauseingang mit seitli-
chem Glasbausteinfenster. 

 Garagen: 4 Stahlschwingtore. 
 KG: Mieterkeller mit Bretterverschlagstüren. 
 
Haustechnische Anlagen:    

Elektroinstallation:             Einfache Ausführung. 

Heizung: Gaszentralheizung. 
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Besondere Bauteile: - 20 Kellerlichtschächte. 
 - 8 Dachgauben. 

- Hausdurchfahrt. 
- Eingerückter Hauseingang. 
- Podeste zu den Hauseingängen an der Rückseite. 

 
Barrierefreiheit: Der Zugang zu den Gebäuden und den Wohnungen ist 

nicht barrierefrei. Aufgrund der örtlichen Marktgege-
benheiten wird dem Grad der Barrierefreiheit kein we-
sentlicher negativer Werteinfluss beigemessen. 

 
Baulicher Zustand allgemein:  

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um zwei aneinander gebaute Wohn- 
und Geschäftshäuser, erbaut im Jahr 1963. Die Eigentümergemeinschaft umfasst insge-
samt 16 Eigentumswohnungen. Im Treppenhaus wurden im Jahr 2009 neue Kunststoff-
Fenster mit Isolierverglasung eingebaut. Das zu bewertende Objekt befindet sich über-
wiegend im Altzustand und ist in einem renovierungsbedürftigen Eindruck. 

Folgende Mängel und Schäden wurden festgestellt: 

 Die Außenfassaden, sowohl zur Straße, als auch zur Rückseite, sind stark ver-
schmutzt. Dunkle Laufspuren sind, insbesondere im Bereich unterhalb der Fenster, 
von herablaufendem Regenwasser entstanden. Auch die Riemchenverkleidung zwi-
schen den Fenstern ist fleckig. Im unteren Bereich der Rückfassaden zeigen sich 
Risse und Beschädigungen. Die gesamten Fassaden sind zu überarbeiten und neu zu 
streichen.  

 Sowohl die vorderen als auch die rückseitigen Hauseingangstüren sind alt und er-
neuerungsbedürftig, die Glasscheiben bestehen aus Einfachglas. Seitliche Glasbau-
steinelemente sowie das Band aus Glasbausteinen des linken Treppenhauses sind 
stark verdreckt, vereinzelte Glasbausteine kaputt.  

 Die Rinnen machen einen älteren Eindruck. 

 Im Dach fehlen Unterspannbahn und Wärmedämmung. 

 Die Kunststoff-Fenster mit Isolierverglasung in den Dachgauben sind alt. 

 Die gemeinschaftlichen Bereiche machen einen sehr ungepflegten Eindruck. Der 
Keller ist verdreckt und vermüllt. Im Treppenhaus zeigen sich Farbabplatzungen an 
den Wänden und Putzausbrüche. Das komplette Treppenhaus ist zu renovieren. 

 Im Hinterhof wurden ebenfalls Unrat und Gegenstände gelagert. Diese sind zu ent-
sorgen. 



E V A  H Ö F F M A N N - D O D E L     185  K  007/23                    Datum   09.10.2023    Blatt  26 

 
Gemäß Energieeinsparverordnung ist die Vorlage eines Energieausweises bei Verkauf 
und Vermieten für alle Wohnimmobilien Pflicht. Es ist darauf hinzuweisen, dass dieser 
auf Verlangen des Käufers oder bei Neuvermietung vorzulegen ist. Der Energieausweis 
weist einen Endenergieverbrauch von 183,8 kwh/m²a aus. 
 
Die Kosten für die Behebung der Schäden am Gemeinschaftseigentum sind von der 
Eigentümergemeinschaft anteilig nach Miteigentumsanteilen zu tragen.  

Nach Aussage der Hausverwaltung sind keine Sonderumlagen beschlossen worden und 
es bestehen derzeit keine wertrelevanten Eigentümerbeschlüsse. Eine nennenswerte 
Erhaltungsrücklage ist nicht vorhanden, so dass zunächst angespart werden müsste, um 
die Mängel und Schäden zu beseitigen.  
Als Gesamtwertminderung für die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen wird eine 
Wertminderung aufgrund von Bauschäden und Baumängeln in Höhe von ca. 50.000 € 
angesetzt („besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale“ beim Ertrags- und 
Sachwert), wert-, nicht kostenorientiert.  
Es handelt sich um einen wertorientierten Ansatz (d.h. mittelfristig notwendige Investi-
tionen können abgezinst in das Ergebnis eingehen, eine Dämpfung aufgrund von steu-
erlichen Abschreibungsmöglichkeiten bei renditeorientierten Objekten kann vorge-
nommen werden).  
 
Ermittlung der anteiligen Wertminderung aufgrund von Bauschäden und Män-
geln am Gemeinschaftseigentum 
Der Anteil für das Sondereigentum berechnet sich nach dem Aufteilungsschlüssel ge-
mäß Teilungserklärung. 
 
SE Nr. 3: 50.000 € x 340 / 10.000 = 1.700,00 €  rd. 1.700,00 € 
 
Beschreibung des Sondereigentums Nr. 3 

Die Innenräume des zu bewertenden Sondereigentums konnten am Termin nicht besich-
tigt werden. Es konnte lediglich ein Eindruck in den Raum im EG von außen erfolgen. 
Somit können nur sehr bedingte Aussagen über Ausstattung und Zustand gemacht wer-
den.  

Lage des Sondereigentums Bei dem Sondereigentum Nr. 3 handelt es sich 
im Gebäude: um ein Ladenlokal im Erdgeschoss mit einem Lager-

raum und WC mit Vorraum im Kellergeschoss.  
 Das SE Nr. 3 liegt an der rechten Gebäudeseite im 

Haus 24 und wird von vorne begangen. Im Kellerge-
schoss gibt es einen Zugang zum Kellerflur. 
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Räumliche Aufteilung/ Ladenlokal mit insgesamt rd. 46 m² Nutzfläche.  
Grundrissgestaltung: Im EG ein Raum von ca. 24 m² mit offenem Zugang  

über eine Treppe in das Kellergeschoss. Im KG laut 
Planunterlagen ein Lagerraum, Flur mit Treppenauf-
gang, WC von insgesamt rd. 22 m². 

Fußböden: EG: Keramikplattenbelag.  
 KG: Unbekannt. 

Wände: EG: Putz, Tapete mit Anstrich. 
 KG: Unbekannt. 

Decken: Unbekannt. 

Fenster/Tür: EG: Stahlrahmen mit Einfachverglasung.  

Heizung: Gaszentralheizung.  

Elektroinstallation: Unbekannt. 

Besondere Einrichtungen: Unbekannt. 

Vermietungszustand: Leer stehend. 

Baulicher Zustand: Da die Räume des zu bewertenden Sondereigentums im 
KG nicht besichtigt werden konnten, können keine An-
gaben zu Ausstattung und Zustand gemacht werden. 
Beim Betrachten durch das Fenster macht der Raum im 
Erdgeschoss einen renovierungsbedürftigen Eindruck. 
Kabel hängen lose herum, Steckdosen fehlen teilweise.  

 Ein Sicherheitsabschlag für eventuelle Schäden und 
Mängel im Innenbereich KG wird nicht vorgenommen. 

 
Zur Ermittlung der Mängel und Schäden dürfen nicht die tatsächlichen Kosten abge-
zogen werden, sondern es ist zu untersuchen, welche Wertminderung sich durch den 
teilweise sanierungsbedürftigen Zustand ergibt, d.h. was ein potenzieller Erwerber 
weniger bezahlt aufgrund des Gebäudezustandes. Hierzu gibt es in der Wertermitt-
lungsliteratur Untersuchungen, die von den tatsächlich aufzubringenden Kosten ca. 
10 bis 70 % Abzüge vornehmen, um auf die tatsächliche Wertrelevanz dieses Um-
standes zu gelangen. Schönheitsreparaturen wie Anstrich von Wänden und Decken 
sowie kleinere Mängel und Schäden sind gar nicht wertmindernd zu berücksichtigen. 
Wie auch übliche Abnutzungserscheinungen, die in der Alterswertminderung bereits 
berücksichtigt sind. 
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Hinzu kommen steuerliche Absetzungsmöglichkeiten bei vermieteten Objekten bzw. 
dem Ersterwerbs- und Gestaltungszuschlag bei eigengenutzten Objekten bzw. der not-
wendigen Marktanpassung für die "besonderen objektspezifischen Grundstücksmerk-
male", Abkürzung boG (Quelle: Sprengnetter, Immobilienbewertung, lose Blattsamm-
lung, Band 12). 
 

Als Gesamtwertminderung für die vom Zugangsbereich aus sichtbaren notwendigen 
Instandsetzungsmaßnahmen am Sondereigentum wird eine Wertminderung aufgrund 
von Bauschäden und Baumängeln in Höhe ca. 7.000,00 € angesetzt („besondere objekt-
spezifische Grundstücksmerkmale“ beim Ertrags- und Sachwert, wert-, nicht kostenori-
entiert). Es handelt sich hierbei um die geschätzte Wertminderung, die gemäß Werter-
mittlungsgrundsätzen unterhalb der ermittelten Instandsetzungskosten liegt. 

Anmerkung: Es handelt sich nicht um eine abschließende Begutachtung der Bausub-
stanz. Dies kann in einem Verkehrswertgutachten nicht geleistet werden. Hierzu be-
darf es eines Bauschadensgutachtens oder eines Beweissicherungsverfahrens. Aus 
diesem Grund ist die Auflistung der Mängel und Schäden nicht abschließend. In ei-
nem Verkehrswertgutachten wird sich ein Allgemeinüberblick verschafft und eine 
Wertminderung aufgrund des offensichtlichen Zustandes geschätzt. 
In diesem Gutachten sind die Auswirkungen ggf. vorhandener Bauschäden und Bau-
mängel auf den Verkehrswert nur pauschal und in dem am Besichtigungstag offen-
sichtlichen (Allgemein-) Ausmaß berücksichtigt worden. Es wird empfohlen, eine  
diesbezüglich vertiefende Untersuchung und darauf aufbauende Kostenermittlung 
anstellen zu lassen. 

Garagengebäude: 

Im rückwärtigen Hofbereich wurden zwei parallel orientierte Garagengebäude in Mas-
sivbauweise mit leicht geneigten Pultdächern errichtet. Die Außenfassaden wurden 
verputzt und gestrichen, die Dächer mit bituminösen Bahnen eingedeckt. Die Rinnen 
sind aus Zink, Fallrohre aus Kunststoff. Die Garagen verfügen über Stahlschwingtore. 
Jedes Gebäude umfasst 6 Einzelgaragen, welche mit der Teilungserklärung als Son-
dereigentume Nr. 24 bis Nr. 35 ausgewiesen wurden. 
 
Außenanlagen: 

Auf dem zu bewertenden Grundstück wurden zwei gemischt genutzte Gebäude inner-
halb einer geschlossenen Bebauung erstellt. Die Straßenfassaden liegen etwas zurück-
versetzt zum öffentlichen Gehweg. Der vordere Grundstücksbereich wurde nicht einge-
friedet und ist mit Betonsteinpflaster befestigt. Seitlich gibt es Beete mit aufstehenden 
Bäumen und Sträuchern. Die Erschließung der Wohnungen erfolgt zum einen von den  
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Straßenfassaden her, bzw. für Haus 26 über die Gebäudedurchfahrt, zum anderen über 
die Rückfassaden. Die Ladenlokale werden von vorne begangen.  
Den rückwärtigen Grundstücksbereich erreicht man über die Gebäudedurchfahrt. Die 
Durchfahrt wird nach vorne hin mit einem Stahltor verschlossen. Der Boden der 
Durchfahrt ist betoniert. Der hintere Hofbereich ist asphaltiert und mit Bodenabläufen 
versehen. Die Asphaltdecke zeigt Rissbildung und Fehlstellen, in einigen Bereichen hat 
sich der Boden gesenkt.  
Nach hinten erstrecken sich zwei massive Garagengebäude mit jeweils 6 Garagen. Die 
Gebäude grenzen mit den hinteren Wänden an das hintere Nachbargrundstück (nord-
westlich). Das linke (südwestliche) Garagengebäude grenzt zusätzlich an den linken  
Nachbarn. Hinter dem rechten Gebäude erstreckt sich noch ein unbebauter Streifen 
zum rechten (nordöstlichen) Nachbargrundstück.  
Die Einfriedung wurde teilweise mit Maschendrahtzäunen vorgenommen. Diese sind 
zum Teil kaputt oder fehlen. An der hinteren (nordwestlichen) Grundstücksgrenze be-
findet sich eine Mauer ohne Abdeckung, welche erhebliche Putz- und Farbabplatzun-
gen zeigt. 
Hinter dem rechten Garagengebäude liegt Müll, der entsorgt werden muss.  

Wert der gemeinschaftlichen Außenanlagen, Zeitwert insgesamt: Ca. 30.000 €. 

Anmerkung: Außenanlagen sind grundsätzlich nur in der Höhe zu berücksichtigen, wie 
sie schätzungsweise den Verkehrswert des Grundstücks, d.h. den Wert für den durch-
schnittlichen Nachfrager nach dem Bewertungsobjekt über den reinen Bodenwert hin-
aus erhöhen. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass tatsächlich entstandene 
Herstellungskosten nicht immer eine Erhöhung des Sachwertes verursachen, bzw. nur 
zu einem Teil Berücksichtigung finden.  
 
Ermittlung des anteiligen Wertes der Außenanlagen 
 
SE Nr. 3: 30.000 € x 340 / 10.000 = 1.020,00 €  rd. 1.000,00 € 
 
Restnutzungsdauer: 
Abschätzung der verlängerten Restnutzungsdauer aufgrund durchgeführter Modernisie-
rungen und fiktiv durchgeführter Instandsetzungen gemäß Arbeitsgemeinschaft der 
Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Nordrhein-Westfalen: 

 Tatsächliches Baujahr:  1963 
 Gesamtnutzungsdauer gemäß GMB Essen: 80 Jahre 
 Restnutzungsdauer bei fiktiver Beseitigung des Instandhaltungsstaus: 32 Jahre 
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2.3 Massen und Flächen 
 

Die Wohn- und Nutzflächen wurden den von der Stadt Essen zur Verfügung gestellten Bauak-
ten entnommen und auf Plausibilität überprüft. Es handelt sich um ca. Maße, da die Räumlich-
keiten nicht vollständig bemaßt waren. 
Die Berechnungen weichen zum Teil von den relevanten Vorschriften wie II.BV und WoFlV 
ab und sind nur zum Zwecke der nachfolgenden Wertermittlung zu verwenden. 
 
SE Nr. 3 Ladenlokal 3,87 ( 5,01 m x 5,40 m ) / 2 = 20,14 m² 25,14 m²

( 4,33 m x 1,84 m ) = 7,97 m²
( -2,70 m x 1,10 m ) = -2,97 m²

25,14 m²
abzgl. 3 % Putz 0,97 x 25,14 m = 24,39 m² rd. 24,00 m²

KG Lager 3,35 x ( 4,53 m + 4,74 m ) / 2 = 15,52 m² 22,76 m²
KG Flur ( 3,02 m x 1,30 m ) = 3,92 m²
KG Bad ( 1,40 m x 2,37 m ) = 3,32 m²

22,76 m²
abzgl. 3 % Putz 0,97 x 22,76 m = 22,07 m² rd. 22,00 m²

Gesamt rd. 46,00 m²  
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3. Verkehrswertermittlung 

DEFINITION DES VERKEHRSWERTS 
Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert: „Der Verkehrswert wird 
durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsäch-
lichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder 
des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche 
oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“  
 
WERTERMITTLUNGSGRUNDLAGEN 
Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird eine Kaufpreissammlung ge-
führt, in die u.a. auch Daten aus den von den Notaren dem Gutachterausschuss in Ab-
schrift vorgelegten Grundstückskaufverträgen übernommen werden. Die Kaufpreis-
sammlung ermöglicht dem Gutachterausschuss einen umfassenden Überblick über 
das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. Die für die Wertermittlung grundlegen-
den Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie die im Gutachten verwendete Litera-
tur sind in "Literaturverzeichnis“ aufgeführt.  

3.1 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens 

Nach den Vorschriften der Wertermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des Ver-
kehrswertes das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sach-
wertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 ImmoWert V). 
 
Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren 
sind: 
-  Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der Verfahren sollen den in diesem 
 Grundstücksteilmarkt vorherrschenden Marktüberlegungen (Preisbildungs- 

mechanismen) entsprechen. 
-  Zur Bewertung bebauter Grundstücke sollten mindestens 2 möglichst weitge-
 hend voneinander unabhängige Wertermittlungsverfahren angewendet werden.  
 Das zweite Verfahren dient unter anderem zur Überprüfung des ersten Ver- 
 fahrensergebnisses. 
-  Die für die marktkonforme Wertermittlung erforderlichen Daten und Marktan-  

passungsfaktoren sollten zuverlässig aus dem Grundstücksmarkt (d.h. aus ver-
gleichbaren Kauffällen) abgeleitet worden sein.  

 
Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr werden Tei-
leigentume gleichermaßen entweder zur Eigennutzung oder zur Vermietung erwor-
ben.  
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Wohnungs- und Teileigentum kann mittels Vergleichswertverfahren bewertet werden 
(vergl. § 24 ImmoWertV). Hierzu benötigt man Kaufpreise von gleichen oder ver-
gleichbaren Eigentumswohnungen oder die Ergebnisse von diesbezüglichen Kauf-
preisauswertungen. Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durch-
geführt werden, werden als „Vergleichskaufpreisverfahren“ bezeichnet. Werden die 
Vergleichskaufpreise zunächst auf eine geeignete Bezugseinheit (bei Eigentumswoh-
nungen z.B. auf €/m² Wohnfläche) bezogen und die Wertermittlung dann auf der 
Grundlage dieser Kaufpreisauswertung durchgeführt, werden diese Methoden „Ver-
gleichsfaktorverfahren“ genannt. Diese Kaufpreise sind dann durch Zu- oder Abschlä-
ge an die wert- (und preis-) bestimmenden Faktoren des zu bewertenden Wohnungs- 
oder Teileigentums anzupassen (§ 26 Abs.1 ImmoWertV). 
Im vorliegenden Fall stehen keine geeigneten Vergleichskaufpreise zur Verfügung, um 
im Sinne der §§ 12 und 25 ImmoWertV ein zuverlässiges Bewertungsergebnis erzielen 
zu können. 
Für Teileigentume liegen bei der Stadt Essen auch keine Immobilienrichtwerte vor. 
 
Bei vermieteten Eigentumswohnungen oder für Sondereigentume für die die zu erzie-
lende Rendite (Mieteinnahme, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vorder-
grund steht wird nach dem Auswahlkriterium „Kaufpreisbildungsmechanismen im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr“ das Ertragswertverfahren als vorrangig anzuwenden-
des Verfahren angesehen. Das Ertragswertverfahren (gem. §§ 27 - 34 ImmoWertV) ist 
durch die Verwendung des aus vielen Vergleichskaufpreisen abgeleiteten Liegen-
schaftszinssatzes ein Preisvergleich, in dem vorrangig die in dieses Bewertungsmodell 
eingeführten Einflussgrößen (insbesondere Mieten, Restnutzungsdauer, Zustandsbe-
sonderheiten) die Wertbildung und Wertunterschiede bewirken.  
 
Da grundsätzlich 2 Wertermittlungsverfahren zur Überprüfung der Verfahrensergebnis-
se durchgeführt werden sollten, wird in vorliegendem Fall für das Teileigentum neben 
dem Ertragswertverfahren eine Sachwertermittlung durchgeführt. 
 
Zusätzlich wird eine Sachwertermittlung durchgeführt werden, das Ergebnis wird 
unterstützend für die Ermittlung des Verkehrswerts (dort zur Beurteilung des Werts der 
baulichen Substanz und zur Überprüfung des Ertragswertes) herangezogen.  
Das Sachwertverfahren basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung technischer 
Merkmale. Der Sachwert wird als Summe von Bodenwert und Wert der baulichen An-
lagen (Wert der Gebäude, der besonderen Betriebseinrichtungen und der baulichen Au-
ßenanlagen) und Wert der sonstigen Anlagen ermittelt.  
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Sowohl bei der Ertragswert- als auch bei der Sachwertermittlung sind alle, das Bewer-
tungsgrundstück betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale 
sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen: 
 
- Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener Instandhal-

tungsaufwendungen oder Baumängeln und Bauschäden, soweit sie nicht bereits 
durch den Ansatz eines reduzierten Ertrags oder einer gekürzten Restnutzungsdauer 
berücksichtigt sind. 

- wohnungs- und mietrechtliche Bindungen (z.B. Abweichungen zur ortsüblichen 
Miete) 

- Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke 
- Abweichungen Grundstücksgröße, wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 
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3.2. Bodenwertermittlung 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen 
bzw. vom Ertragswert der baulichen Anlagen i.d.R. auf der Grundlage von Ver-
gleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren so zu ermitteln, wie er sich ergeben 
würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermitt-
lung herangezogen werden (vgl. §24 Abs. 1 und §13 Abs.2 ImmoWertV). Der Bo-
denrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von 
Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im 
Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf 
den Quadratmeter Grundstücksfläche.  
Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den 
wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen - wie Erschließungszustand, abgaben-
rechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nut-
zung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpas-
sungen des Bodenrichtwertwerts berücksichtigt. 

3.2.1 Bodenrichtwert  
Im vorliegenden Fall liegt ein geeigneter, d.h. hinreichend gegliederter und bezüglich 
seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter zonaler Bodenrichtwert vor. Die Ab-
grenzung der nach § 196 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 15 ImmoWertV vorgeschriebenen 
Bodenrichtwertzonen fasst Gebiete mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wert-
verhältnissen zusammen. Die Bodenrichtwerte besitzen Eigenschaften, die den durch-
schnittlichen Eigenschaften der Grundstücke in der jeweiligen Zone entsprechen. 
Gemäß textlichen Zusatzinformationen zum Bodenrichtwert ist, unabhängig von der 
Zuordnung eines Grundstücks zu einer Bodenrichtwertzone, zur Wertermittlung in je-
dem Fall eine sachverständige Prüfung der wertrelevanten Eigenschaften und Merkma-
le, insbesondere des Entwicklungszustands nach § 3 und der weiteren Grundstücks-
merkmale nach § 2 und §5 ImmoWertV erforderlich. 
Hier ist gemäß Gutachterausschuss Essen die folgende Vorgehensweise und Reihenfol-
ge zu beachten: 
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Die Bodenrichtwerte für Wohnbaugrundstücke beziehen sich modellbedingt auf eine 
Baulandtiefe bis zu 40 m. Grundstücke mit größerer Tiefe sind in der Regel qualitativ zu 
unterteilen, vgl. Abb. 1. Für Baulandtiefen unter 40 m wurde keine Wertabhängigkeit 
festgestellt. Abhängigkeiten vom Maß der baulichen Nutzung (Geschossflächenzahl, 
Baulandtiefe unter 40m, Grundstücksfläche) wurden nicht festgestellt. 
 

Der zonale Bodenrichtwert beträgt in der Richtwertzone 17459 Essen-Frohnhausen, 
Paul-Goerens-Straße 24/26, zum Stichtag 01.01.2023:  
 370,00 €/m² 

Das Richtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 
Entwicklungszustand         = Baureifes Land 
Baufläche/Baugebiet         = Wohnbaufläche 
Erschließungsbeitrags- 
rechtlicher Zustand           = frei 
Anzahl der Vollgeschosse     = II – V 
Grundstückstiefe         = 40 m 
Bemerkung Der Bodenrichtwert ist durch Transaktionen von 

unbebauten Grundstücken, auf denen Mehrfamili-
enhäuser in Form von Mietwohnhäusern errichtet 
werden, geprägt.  

3.2.2 Ermittlung des Bodenwertes Flurstück 352 
 
Abgleich mit benachbarten Bodenrichtwertzonen gleicher Nutzungsart 

Aufgrund des Ableitungsmodells sollen die Bodenrichtwerte innerhalb der jeweiligen 
Nutzungsarten miteinander verglichen werden. Über größere Zäsuren (z.B. Hauptver-
kehrsstraßen, Bahnlinien) hinweg sowie mit anderen Nutzungsarten soll ein Vergleich 
nicht erfolgen. Sonstige Lagekorrekturen sind modellfremd. 
Bei den benachbarten Zonen liegen die Richtwerte zwischen 340 bis 420 €/m². Das zu 
bewertende Grundstück liegt direkt an der Autobahn und ist dadurch mehr belastenden 
Einflüssen ausgesetzt, als die Grundstücke im mittleren oder nördlichen Bereich der Zo-
ne. Es wird deshalb von einem Ausgangswert von 350,00 €/m² ausgegangen.  
 
Anpassung an die Wertverhältnisse zum Stichtag 

Um den Bodenrichtwert auf den Wertermittlungsstichtag 26.09.2023 anzupassen, wird 
die Veränderung des Bodenrichtwertes innerhalb der letzten 4 Jahre berücksichtigt. 
Hieraus ergibt sich eine Steigerung von rd. 4,5 %/Jahr. 
Daraus ergibt sich bezogen auf den Bodenrichtwert vom 01.01.2023 zum Wertermitt-
lungsstichtag 26.09.2023 eine Erhöhung um rd. 3 % nach oben: 
350 €/m² * 1,03 = 360,50 €/m², rd. 360,00 €/m² 
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Aufteilung in Teilflächen 

Für die vorliegende Bewertung wird das zu bewertende Gesamtgrundstück in Teilflä-
chen mit unterschiedlichen Wertigkeiten gem. Bodenrichtwertableitung aufgeteilt. 

Teilfläche 1 bis 40m Tiefe  

Die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 40 m wurde mit ca. 1.060 m² ermittelt.  
Überschlägige Ermittlung der Fläche gem. Tim Online NRW: 
 

 
 

Teilfläche 2: Hintere Grundstücksfläche jenseits der 40 m 

Die Restfläche des Grundstücks wurde wie folgt ermittelt: 
Gesamtgröße  1.198 m² 
Teilfläche 1 -   1.060 m² 
Teilfläche 2 138 m² 

Bei Grundstücksflächen, die jenseits einer Grundstückstiefe von 40 m liegen, wird ge-
mäß Grundstücksmarktbericht eine Spanne zwischen 6 und 61 % des Bodenwertes an-
gegeben, wobei der Median mit 17 % des umgebenden Baulandwertes angegeben wird 
bei einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 240 m² Es handelt sich dabei um 
die so genannten hausnahen Gartenflächen. Da es sich um Garagenflächen handelt, 
liegt der ortsübliche Wert bei ca. 50 % des Wohnbaulandwertes: 

0,5 * 360 €/m² = 180 €/m² 
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Unter Bezug auf den Bodenrichtwert wird bei Berücksichtigung der Bodenpreis-
entwicklung bis zum Wertermittlungsstichtag der Bodenwert zum Wertermittlungs-
stichtag 26.09.2023 wie folgt geschätzt:  
Erschließungsbeitrags- und abgabenfreies Bauland: 
 
 Teilfläche 1:  1.060 m² * 360 €/m² =  381.600,00 € 
 Teilfläche 2:     138 m² * 180 €/m²  =        24.840,00 € 
  406.440,00 € 
Bodenwert, Gesamtgrundstück:  
(angemessener Preis zum Wertermittlungsstichtag)                rd. 406.000,00 € 

 

3.2.3 Bodenwertanteil des Sondereigentums 
 
Den einzelnen Wohnungs-, bzw. Teileigentumen ist ein anteiliger Bodenwert im Ver-
hältnis der relativen Wertanteile der Einzeleigentume am Wert des gesamten bebauten 
Grundstücks zuzuordnen.  
Ob die gem. Teilungserklärungen festgelegten Miteigentumsanteile der anteiligen Wer-
tigkeit am Gesamtobjekt entsprechen, konnte nicht geprüft werden, da die den Mitei-
gentumsanteilen zugehörigen Wohn- und Nutzflächen fehlten. Der Bodenwertanteil 
wird deshalb nach den vereinbarten Miteigentumsanteilen gemäß Grundbuch ermittelt. 
 
Bodenwertanteil für das Teileigentum Nr. 3: 
anteilig:          340  x 406.000  = 13.804,00 €  rd. 13.800,00 € 
                              10.000 
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3.3 Ertragswertermittlung 

 
Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 ImmoWertV be-
schrieben. 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Er-
trägen (insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträ-
ge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den (Ertrags)Wert des Grundstücks ist 
jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Auf-
wendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des 
Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 
Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bo-
denwerts mit dem Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit 
die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 
Der auf die baulichen und sonstigen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich 
als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des 
Grund und Bodens“. 
Der (Ertrags)Wert der baulichen und sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d.h. 
Zeitrentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen An-
lagen unter Verwendung des Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermit-
telt. 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „Wert der 
baulichen und sonstigen Anlagen“ zusammen. 
Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen 
abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der 
Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 
 
Modellkonformität (§ 10 ImmoWertV) 
 
Bei Anwendung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten sind diesel-
ben Modelle und Modellansätze zu verwenden, die der Ermittlung dieser Daten zugrun-
de lagen (Grundsatz der Modellkonformität). Hierzu ist die nach § 12 Absatz 6 erforder-
liche Modellbeschreibung zu berücksichtigen.  
Liegen für den maßgeblichen Stichtag lediglich solche für die Wertermittlung erforder-
lichen Daten vor, die nicht nach dieser Verordnung ermittelt worden sind, ist bei An-
wendung dieser Daten im Rahmen der Wertermittlung von dieser Verordnung abzuwei-
chen, soweit dies zur Wahrung des Grundsatzes der Modellkonformität erforderlich ist.  
Es ist sodann nach dem folgenden Ertragswertmodell des Gutachterausschuss Essenvor-
zugehen, siehe Auszug aus dem Grundstücksmarktbericht 2023:  
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Die zur Ertragswertermittlung führenden Daten sind nachfolgend erläutert.  
  
Rohertrag / Reinertrag (§ 31 ImmoWertV) 
Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger 
Nutzung marktüblich erzielbaren Erträgen; hierbei sind die tatsächlichen Erträge zu-
grunde zu legen, wenn sie marktüblich erzielbar sind bzw. dem Modell des GAA Essen 
entsprechend die nachhaltig erzielbaren Erträge. Der jährliche Reinertrag ergibt sich aus 
dem jährlichen Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten. 
 
Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV) 
Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässi-
ge Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen, die nicht durch Umlagen oder 
sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Zu den Bewirtschaftungskosten gehören die 
Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebs-
kosten. Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminde-
rung zu verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sons-
tigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermie-
tung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das 
Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung 
eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 Ziffer 3 ImmoWertV u. § 29 Satz 1 
und 2 II. BV). Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirt-
schaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d.h. 
nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können.  
 
Ertragswert / Rentenbarwert (§ 34 ImmoWertV) 
Der Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene 
(Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer  
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erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Ein-
künfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge - abgezinst auf die 
Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem 
Ertragswert des Objekts. 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die (wirtschaftliche) 
Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 
 
Liegenschaftszinssatz (§ 21 ImmoWertV) 
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der 
Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem 
Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke 
nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet. Der 
Ansatz des Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren 
stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, 
d.h. dem Verkehrswert entspricht. Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Markt-
anpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens.  
Der spezifische Liegenschaftszins des zu bewertenden Objektes wurde in Anlehnung an 
den Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses der Stadt Essen sowie an bun-
desdurchschnittliche Untersuchungen ermittelt unter Berücksichtigung der zur Ermitt-
lung herangezogenen Daten und Einordnung gemäß der individuellen Eigenschaften des 
zu bewertenden Objektes. 
Stehen keine geeigneten sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten zur Ver-
fügung, können sie oder die entsprechenden Werteinflüsse auch sachverständig ge-
schätzt werden; sh. ImmoWertV §9 (3) und §7 (2).  
Laut Auswertungen des Gutachterausschusses Essen liegen Liegenschaftszinssätze für 
Büro- und Handelsimmobilien bei 3,8 % bei einer Standardabweichung von 0,7. Für 
gemischt genutzte Gebäude bei 3,1 % bei einer Standardabweichung von 1,6. Für Tei-
leigentume wurden keine Liegenschaftszinssätze abgeleitet.  
Der Liegenschaftszinssatz wurde mit 4,00 % für das Teileigentum ermittelt. 
 

Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV) 
Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und 
sonstigen) Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraus-
sichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Sie ist demnach entscheidend vom 
wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter  
des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig. Instandsetzungen oder Modernisierun-
gen oder unterlassene Instandhaltungen oder andere Gegebenheiten können die Restnut-
zungsdauer verlängern oder verkürzen. 
Bei Modernisierungsmaßnahmen wird die Restnutzungsdauer nach Anlage 2 Im-
moWertV des Modells zur Ableitung von Liegenschaftszinssätzen der AGVGA. NRW 
verlängert. Für in diesem Modell genannte Modernisierungsmaßnahmen werden Punkte 
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vergeben. Länger zurückliegende Modernisierungen werden mit einer verminderten 
Punktzahl berücksichtigt. 
Die Restnutzungsdauer wurde nach einer umfangreichen fiktiven Instandsetzung des 
Wohnungseigentums bei der vorgegebenen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren mit 32 
Jahren ermittelt.  
 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom 
üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des 
Bewertungsobjekts (z.B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirt-
schaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende 
Erläuterungen), oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 
 
Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i.d.R. bereits von Anfang an anhaften - z.B. 
durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder 
ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der 
Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äuße-
re Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf 
der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die 
Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositio-
nen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.  
Die Bewertungssachverständige kann i.d.R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen 
zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da nur zerstö-
rungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, grundsätzlich keine Bauschadensbegutach-
tung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadenssachverständigen notwendig).  
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermitt-
lung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden in 
Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, 
technischen, chemischen o.ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung 
angesetzt sind. 
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3.3.1 Ertragswert 
 

Für die Ertragswertermittlung ist gemäß Modell des Gutachterausschuss Essen von der 
marktüblich erzielbaren Miete auszugehen. Abzustellen ist dabei grundsätzlich auf 
die ortsübliche Vergleichsmiete als Grund- oder Nettokaltmiete, wie sie bei der heuti-
gen mietvertraglichen Praxis zur Regel geworden ist. Die Nettokaltmiete ist der Miet-
zins ohne Betriebskosten. Es wird davon ausgegangen, dass alle Betriebskosten auf-
grund vertraglicher Vereinbarungen neben der Vergleichsmiete durch Umlagen erho-
ben werden. 
Bei Gewerbeimmobilien ist grundsätzlich zu prüfen, ob die derzeitige Nutzung sinnvoll 
und rentierlich ist, d.h. ob ein Bedarf an dem Standort besteht, oder ob durch eine Nut-
zungsänderung eine wirtschaftlichere Verwertung der Immobilie erreicht werden kann. 
Für die Wertermittlung ist grundsätzlich auf die wirtschaftlich vernünftigste Nachfol-
genutzung abzustellen.  
Das Teileigentum Nr. 3 ist gemäß Teilungserklärung als Ladenlokal zu nutzen, was in 
der Vergangenheit geschehen ist. Aufgrund seiner soweit sichtbaren Ausstattung ist 
es gut dafür geeignet. Da keine Innenbesichtigung ermöglicht wurde, ist die Ausstat-
tung der dazugehörigen Kellerräume nicht bekannt. Laut Aussage eines der Miteigen-
tümer ist das Bad im Keller ca. 10 Jahre alt. Im Lagerraum ist Teppich verlegt, die 
Wände mit Anstrich versehen. Die Beläge müssen jedoch erneuert werden.  
Da es sich um eine schlechte Lage für Läden handelt (geringe Passantenfrequenz, 
kein direkter Anschluss an Einkaufsgebiet, etc.) ist eine Nachfolgenutzung als Büro-
räume sehr wahrscheinlich. Es können auch nur Mieten in diesem Bereich nachhaltig 
erzielt werden. 
Das zu bewertende Sondereigentum Nr. 3 ist leer stehend. 
 

Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

 
Büro- und Ausstellungsflächen 

Die Höhe von Büromieten hängt insbesondere ab von: Lage, Parkmöglichkeiten, zeit-
gemäßes Erscheinungsbild, Ausstattung, Nutzungswert, Aufteilung.  

Zur allgemeinen Marktlage für Büroflächen ist anzumerken, dass unterschieden werden 
muss zwischen Bestandsobjekten in mittleren bis mäßigen Lagen und Neubauten in 
guten Lagen. Die Spitzenmieten für Büroflächen sind relativ stabil in Essen, die Nach-
frage in diesem Bereich ist gegeben. Für Bestandsobjekte vor Allem innerhalb von 
Gewerbegebieten ist die Nachfrage mäßig, Leerstände finden sich vor allem in diesem 
Bereich. 
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Allgemeine Lage, sh. Fa. Cubion, Büromarkt Ruhrgebiet 2022/23 für Essen:  
 

 
 

Mietspannen div. Marktbeobachter: 

Cubion, Büromarkt Ruhrgebiet 2022/23 für Essen: 
 

 
 
RDM-Preisspiegel 2023 für Essen: 

Einfache Lage:   7,50 €/m² 
Mittlere Lage:   9,50 €/m² 
Gute Lage:   13,50 €/m² 
 

Mietspiegel IVD 2023 für Essen:  

Einfacher Nutzungswert:  4,00 €/m² 
Mittlerer Nutzungswert:  5,50 €/m² 
Guter Nutzungswert: 11,00 €/m² 
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Gewerbemietspiegel immopromeo 2023 (Grundstücksbörse Ruhr e.V.) für Essen: 

Einfache Bürolagen        5,00 – 6,50 €/m² 
Mittlere Bürolagen        6,00 – 9,00 €/m² 
Bevorzugte Bürolagen        7,00 – 14,00 €/m² 
 
Aufgrund der vor beschriebenen Merkmale wird die durchschnittlich nachhaltig erziel-
bare Miete mit 6,50 €/ m² geschätzt.  
Die Lagerfläche im Keller kann nur sehr eingeschränkt genutzt werden. Hier ist nur ein 
sehr geringer Mietzins erzielbar, der mit 3,00 €/ m² geschätzt wird.  
 
Prüfung der Abweichungen von der tatsächlichen Miete: 
Die Flächen sind nicht vermietet, Erträge werden nicht erzielt. Für die Ertragswertbe-
rechnung ist die ermittelte ortsübliche Miete als nachhaltig erzielbare Miete anzusetzen.  
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3.3.2 Ertragswert des Teileigentums Nr. 3 
 

Ortsübliche Nettokaltmiete  
 
Büronutzung      24 m² 6,50 €/m² 156,00 €/Monat 1.872,00 €/Jahr 

Lager / WC 22 m² 3,00 €/m²    66,00 €/Monat 792,00 €/Jahr 

Jährliche, ortsübliche Nettokaltmiete insgesamt 2.664,00 € 
 
Abzüglich Bewirtschaftungskosten jährlich gem. GMB Essen: 
  Verwaltungskosten: (gemäß GMB Essen):  -    373,00 € 
  Instandhaltungsaufwendungen:  
  (12,20 € /m² EG-Fläche und 6,10 € /m² KG-Fläche)   -   427,00 € 
  Mietausfallwagnis: (4,0 % gemäß GMB Essen): -     106,56 € 
   - 906,56 € 
 
Bewirtschaftungskosten jährlich insgesamt                                     - rd. 910,00 € 
Jährlicher Reinertrag                                     1.754,00 € 
 
Reinertrag des Bodens 
  Liegenschaftszinssatz * Bodenwertanteil  
  4,0 % x 13.800 €                                                                                -     552,00 € 
 
Ertrag des Wohnungseigentums                               1.202,00 € 
 
Restnutzungsdauer des Gebäudes: 32 Jahre 
* Vervielfältiger *  17,874 
  bei 32 Jahren Restnutzungsdauer und 4,0 % Liegenschaftszinssatz 
 
Ertragswert der baulichen Anlagen                         21.484,55 € 
 
Bodenwert des Gesamtgrundstückes, anteilig                                 +    13.800,00 € 
Vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums                  35.284,55 € 
 
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale: 
Anteilige Wertminderung am Gemeinschaftseigentum,  -  ca. 1.700,00 € 
(siehe Ausführungen auf Seite 25-26)  
Instandhaltungsstau am Sondereigentum -   ca. 7.000,00 € 
(siehe Ausführungen auf Seite 27-28) 26.584,55 € 

Ertragswert Teileigentum Nr. 3: rd.  27.000,00 € 
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3.4 Sachwertermittlung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 - 39 
ImmoWertV gesetzlich geregelt. 
Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts und den Sachwerten der 
auf dem Grundstück vorhandenen nutzbaren Gebäude und Außenanlagen sowie ggf. 
den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objekt-
spezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet.  
Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist abschließend hinsichtlich seiner 
Realisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen und an die Markt-
verhältnisse anzupassen. Zur Berücksichtigung der Marktgegebenheiten ist ein Zu- o-
der Abschlag vom vorläufigen Sachwert vorzunehmen. Die „Marktanpassung“ des vor-
läufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt mittels des sog. 
Sachwertfaktors (vgl. § 21 Abs. 1 und 3 ImmoWertV) führt im Ergebnis zum markt-
konformen Sachwert des Grundstücks. 
 
Auszug aus dem Grundstücksmarktbericht Essen 2023: 
 

 
 
Bezüglich Punkt b) wurden im Grundstücksmarktbericht die Grundstücksflächen spe-
zifiziert, die erst nach der Marktanpassung hinzuzurechnen sind:  

- Selbstständig nutzbare Teilflächen, die für eine angemessene Nutzung der bau-
lichen Anlagen nicht benötigt werden und selbstständig genutzt oder verwertet 
werden können. 

- Teilflächen mit abweichender Grundstücksqualität; dies sind z.B. über den üb-
lichen Gartenbereich hinausgehende Freiflächen (sogenannter zusätzlicher 
Hausgarten). Zur Identifizierung solcher Flächen kann die mit dem Boden-
richtwert definierte Tiefe des Grundstücks herangezogen werden. 
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Die zur Sachwertermittlung führenden Daten sind nachfolgend erläutert.  
 
Herstellungskosten (§ 36 ImmoWertV) 
Die Gebäudeherstellungskosten werden durch Multiplikation des Gebäuderauminhalts 
(m³) oder der Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten 
(NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten Herstellungskosten 
sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen 
(Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 
 
Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukos-
ten für Gebäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Ausstattungsstandard. Sie wer-
den für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. 
Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend genaue Be-
stimmung des Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit kon-
stanten Grundwerten arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, insbesondere 
hinsichtlich der Einordnung des jeweiligen Bewertungsobjekts in den Gesamtgrund-
stücksmarkt sammeln kann. 
Der Ansatz der Normalherstellungskosten ist der Anlage 4 ImmoWert V, NHK 2010 
entnommen. Die Normalherstellungskosten werden ermittelt u.a. nach Objektarten, 
Ausführungsstandards, Größe und anderen Abweichungen. Die Normalherstellungs-
kosten werden mittels Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes auf den Qualitäts-
stichtag hochgerechnet. In den NHK 2010 sind die Baunebenkosten bereits enthalten.  
 
Regionalfaktor (§ 36 Abs. 3 ImmoWertV) 
Gemäß Modell des GAA Essen beträgt der Regionalfaktor 1,0, d.h. es ist keine Anpas-
sung der NHK vorzunehmen.  
 
Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 
Siehe unter Ertragswertermittlung. 
 
Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird gemäß 
Grundstücksmarktbericht Essen 2023 nach dem linearen Abschreibungsmodell auf der 
Basis der sachverständig geschätzten modifizierten Restnutzungsdauer (RND) des Ge-
bäudes und der jeweils üblichen Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude 
ermittelt. Den Auswertungen des Gutachterausschusses lag eine Gesamtnutzungsdauer 
der Gebäudesubstanz von 80 Jahren zugrunde.  
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Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV)  
Siehe unter Ertragswertermittlung. 
 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§8 ImmoWertV) 
Siehe unter Ertragswertermittlung. 
 
Außenanlagen (§ 37 ImmoWertV) 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene 
bauliche Anlagen (insb. Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand 
bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche 
Anlagen (insb. Gartenanlagen).  
 
Ermittlung der anteiligen Werte der Außenanlagen, sonstigen Anlagen 
und Nebengebäuden:  

Für Sondereigentum Nr. 3 

  30.000 € x 340 / 10.000 = 1.020,00 €  rd. 1.000,00 € 
 
Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 1 und 3 ImmoWertV) 
Ziel aller in der ImmoWertV beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den 
Verkehrswert, d.h. den am Markt durchschnittlich (d.h. am wahrscheinlichsten) zu 
erzielenden Preis zu ermitteln.  
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller 
Regel nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechen-
ergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, 
d.h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. 
Das erfolgt mittels des sog. Sachwertfaktors. 
Die Höhe des Marktanpassungsfaktors (Sachwertfaktor) wird vor allem durch die 
Objektart, die Höhe der vorläufigen Sachwerte, die Lage und den Vermietungszu-
stand des zu bewertenden Objektes beeinflusst. 
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3.4.1 Sachwert des Teileigentums Nr. 3 

Teileigentum Nr. 3 

Nutzfläche 46,00 m² 

Bruttogrundfläche, UK 1,25 m³/m² * 46,00 m² 57,50 m² 

Normalherstellungskosten (ohne Baunebenkosten) 
im Basisjahr 2010 (Baupreisindex = 100) 860,00 €/m² 

Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag  1,779 

Normalherstellungskosten (incl. Baunebenkosten) 
am Wertermittlungsstichtag, NHK 2010 x 1,779 1.529,94 €/m² 

Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag 
Bruttogrundfläche x Normalherstellungskosten 
57,50 m² x 1.529,94 €/m² 87.971,55 € 

Wertminderung wegen Alters (linear) 
 Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre, Restnutzungsdauer 32 Jahre 
 Restwert: Herstellungswert * 0,40 35.188,62 € 

Gebäudewert Sondereigentum rd. 35.200,00 € 
 

Zusammenstellung der Sachwerte 

Gebäudewert Sondereigentum 35.200,00 € 
Wert der anteiligen Außenanlagen, anteilig       +    1.000,00 € 
Wert der baulichen und sonstigen Anlagen (incl. BNK) 36.200,00 € 
Bodenwertanteil      + 13.800,00 € 
Vorläufiger Sachwert incl. BNK 50.000,00 € 
 
Marktanpassung: 
Vom Gutachterausschusses der Stadt Essen wurden auf der Grundlage des Das Re-
chenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist nicht mit den durchschnittlichen Marktpreisen 
identisch. Es muss an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten 
Kaufpreise angepasst werden.  
Vom örtlichen Gutachterausschuss wurden keine Sachwertfaktoren für vergleichbare 
Teileigentume ermittelt. 
Das Teileigentum Nr. 3 ist gemäß Teilungserklärung als Ladenlokal ausgewiesen.  
Da keine Innenbesichtigung ermöglicht wurde, ist die Ausstattung und Aufteilung in 
den Kellerräumen nicht bekannt. Laut Aussage eines Miteigentümers der Anlage  
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müssen die Wand- und Bodenbeläge dort erneuert werden. Auch im Ladenlokal, wel-
ches von außen einsehbar war, sind Renovierungsarbeiten notwendig. Von Vorteil 
sind die ausreichenden Parkmöglichkeiten auf der Straße. Von Nachteil ist die unmit-
telbare Lage an der Autobahn. Aufgrund der schlechten Geschäftslage kommt die 
Nutzung als Bürofläche als wahrscheinlichste Verwendungsmöglichkeit in Betracht. 
Der Marktanpassungsfaktor wird mit 0,80 geschätzt. 
 
Vorläufiger marktangepasster Sachwert, 50.000,00 € * 0,8 40.000,00 € 
 
 
Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale: 
 
Anteilige Wertminderung am Gemeinschaftseigentum,  -  ca. 1.700,00 € 
(siehe Ausführungen auf Seite 25-26)  
Instandhaltungsstau am Sondereigentum -   ca. 7.000,00 € 
(siehe Ausführungen auf Seite 27-28) 31.300,00 € 

 
Marktangepasster Sachwert Teileigentum Nr. 3 rd.  31.000,00 € 
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3.5 Verkehrswert 

Sind mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen worden, so ist der Verkehrswert 
aus den Ergebnissen dieser Verfahren unter Würdigung (d.h. Gewichtung) deren Aus-
sagefähigkeit abzuleiten; vgl. §6 Abs.4 ImmoWertV. 
Zur Bestimmung der dem jeweiligen Verfahrenswert beizumessenden Gewichtung sind 
die Regeln maßgebend, die für die Verfahrenswahl gelten. Ein Verfahrensergebnis ist 
demnach umso gewichtiger, je mehr ein Verfahren den im gewöhnlichen Geschäftsver-
kehr üblichen Preisbildungsmechanismen des jeweiligen Grundstücksteilmarktes ent-
spricht zu dem das Bewertungsobjekt gehört und je zuverlässiger die für eine markt-
konforme Anwendung des Verfahrens erforderlichen Wertansätze und insbesondere die 
verfahrensbezogenen Sachwertfaktoren (Liegenschaftszinssatz und Sachwertfaktor) aus 
dem arten - und ortsspezifischen Grundstücksteilmarkt abgeleitet wurden.  
 
3.5.1 Verkehrswert Teileigentum Nr. 3 
 
Der Ertragswert wurde mit:  rd. 27.000 Euro ermittelt. 
Der Sachwert wurde mit:  rd. 31.000 Euro ermittelt. 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den in Abschnitt 
3.1. dieses Gutachtens (Wahl des Wertermittlungsverfahrens) beschriebenen Gründen 
sowohl zum Zwecke der Eigennutzung als auch zur Vermietung erworben. Die im Er-
tragswertverfahren eingesetzten Bewertungsdaten sind mit größerer Sicherheit abgelei-
tet als die Daten des Sachwertverfahrens (hier insbesondere der Sachwertfaktor). Be-
züglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse orientiert sich des-
halb der Verkehrswert vorrangig am Ertragswert mit einer Gewichtung von 2/3 und 1/3 
Gewichtung am Sachwert = 28.000,00 €.  

Es handelt sich hier um 2 viergeschossige Wohn- und Geschäftshäuser mit ausgebauten 
Dachgeschossen als Mittelhäuser einer geschlossenen Bebauung sowie einem Gara-
genhof mit 2 Garagenzeilen. Die Gebäude wurden 1963 errichtet. Es befinden sich 3 
Teileigentume als Ladenlokale im Erdgeschoss und 16 Wohnungseigentume in den 
Obergeschossen. Weiterhin befinden sich mehrere Garagen als Teileigentume im Erd-
geschoss der Gebäude und im Garagenhof. Das Gebäude befindet sich in einem reno-
vierungsbedürftigen Zustand. Die Fassaden haben Verfleckungen und müssen neu ge-
strichen werden. Das rechte Treppenhaus ist renovierungsbedürftig.   

Das zu bewertende Teileigentum Nr. 3 liegt im Erdgeschoss rechts des Hauses Nr. 24 
und wurde als Ladenlokal genutzt. Die Größe des Ladenlokals beträgt im EG ca. 24 m². 
Im Kellergeschoss befinden sich weitere Räume des Teileigentums, welche über eine 
interne Treppe erschlossen werden. Die Fläche beträgt im KG ca. 22 m².  
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Das Teileigentum konnte nicht von innen besichtigt werden. Lediglich von außen 
konnten die Räumlichkeiten im Erdgeschoss eingesehen werden. Von der Ausstattung 
des Teileigentums im Kellergeschoss kann keine gesicherte Aussage getroffen werden. 
Laut Information eines Miteigentümers müssen die Wand- und Bodenbeläge erneuert 
werden. Auch der Raum im Erdgeschoss muss renoviert werden. 
 
Der Verkehrswert für 340 / 10.000 Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum für das mit zwei Wohn- und Geschäftshäusern sowie Garagengebäuden be-
baute Grundstück in 45145 Essen, Paul-Goerens-Str. 24, 26, Gemarkung Frohnhau-
sen, Flur 35, Flurstück 352, Grundbuch von Frohnhausen Blatt 4726, verbunden mit 
dem Teileigentum Nr. 3 des Aufteilungsplanes, wird zum Wertermittlungsstichtag 
26.09.2023 mit 
  rd. 28.000,00 Euro 
In Worten: achtundzwanzigtausend Euro geschätzt. 
(entspricht bei einer Nutzfläche von rd. 46 m²: 609 €/ m²)  
 
Ohne die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (Wertminderung auf-
grund des Instandhaltungsrückstaus sowie Mängel am Sondereigentum in Höhe von ca. 
7.000,00 € und anteilige Wertminderung am Gemeinschaftseigentum in Höhe von 
1.700,00 € ergäbe sich ein Wert von rd. 37.000,00 € (= rd. 804 €/ m² Nutzfläche).  
 

 
 
Mülheim a.d. Ruhr, 09.10.2023   __________________________  
                                                               Dipl.-Ing. E. Höffmann - Dodel  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sachverständige bescheinigt durch ihre Unterschrift zugleich, dass ihr keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständige nicht zulässig oder ihren 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.  

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angege-
benen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung gestattet.  

Anlagen: Literaturverzeichnis, Planunterlagen. 
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